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SCHNITTSTELLE JURA / BAU: GESTÖRTER BAUABLAUF 

Je komplexer das Projekt, desto störanfälliger ist die Baustelle. Oft geht es um einschnei-
dende Verzögerungen, immer um viel Geld. Dieser Brückenschlag kam wegen statischer 
Probleme und Ausführungsschwierigkeiten für ein Jahr ins Stocken 

Wenn es um die Durchsetzung 
von Nachtragsforderungen aus 
Bauablaufstörungen geht, ist 
das harmonische Zusammen-
spiel von Baubetrieblern und 
Juristen gefragt. Auch der 
professionelle Einsatz leistungs-
fähiger PM-Software ist hilfreich.
  
 
Prof. Inge Jagenburg und Prof. Dr.- 
Ing. Jürgen Danielzik sind als Juris-
tin bzw. als Baubetriebler die Ex-
perten bei den Asta Fachsemina-
ren ‚Nachtragsforderungen aus 
Störungen im Bauablauf‘. Mit ihnen 
haben wir uns über die Chancen 
und Risiken an der Schnittstelle Ju-
ra / Bau unterhalten: 
 
Frau Jagenburg, Herr Danielzik: 
Störungen des Bauablaufs und 
Nachtragsforderungen – ist das 
der Alltag am Bau oder die Aus-
nahme?  
 
Jagenburg: Ohne Störungen wird 
kaum ein Bauvorhaben abgewi-
ckelt. Die Durchsetzung von Nach-
tragsforderungen ist dabei häufig 
schwierig. Dies insbesondere des-
halb, weil einerseits die Rechtspre-
chung an die Darlegungs- und Be-
weislast des Unternehmers sehr 
hohe Anforderungen stellt und an-
dererseits die dafür notwendige 
laufende Dokumentation des Bau-
ablaufs durch die Bauunternehmen 
in der Regel nicht ausreichend er-
folgt.  
 
Danielzik: Gestörte Bauabläufe mit 
Änderungen der Vergütung und der 
vertraglich vereinbarten Termine 
stellen den Regelfall dar. Das wird 
allerdings nicht immer problema-
tisch behandelt, sofern Einverneh-
men zwischen Auftraggeber (AG) 
und Auftragnehmer (AN) hinsicht-
lich der Folgen für Vergütung und 
Termine erzielt werden kann.  
 

 
Was sind die Ursachen?  
 
Danielzik: Das sind vor allem 
schlechte bzw. unvollständige Pla-
nung und Leistungsverzeichnisse, 
Änderungen des Bauentwurfs, Zu-
sätzliche Leistungen, Behinderun-
gen oder Leistungsstörungen des 
Bauunternehmers. 
 
Und die Folgen?  
 
Jagenburg: Bei Fehlen der lücken-
losen Dokumentation der einzelnen 
Störungen und ihrer Ursachen hat 
der Unternehmer kaum Aussicht, 
Mehrkosten vergütet zu erhalten. 
Er ist auf die Einsicht und die Gut-
willigkeit des Auftraggebers ange-
wiesen, dass dieser die geltend 
gemachten Nachtragsforderungen 
bedient. Insoweit kann – insbeson-
dere bei Großbauvorhaben – auch 
ein guter Projektsteuerer vermit-
telnd tätig werden und die Eskalati-
on des Streits bis hin zum gerichtli-
chen Verfahren vermeiden. Vor 
Gericht hat der Unternehmer eben 
nur bei nachvollziehbarer lückenlo-
ser Dokumentation Aussicht auf Er-
folg – und das, angesichts der heu-
tigen Überlastung der Gerichte 
auch erst nach vielen Jahren. Das 
belastet die Liquidität der Unter- 

 
nehmen natürlich sehr stark und 
aus meiner anwaltlichen Praxis 
muss ich sagen, dass Unterneh-
men dadurch – falls ihnen das bei 
mehreren Bauvorhaben passiert – 
oftmals sogar insolvenzgefährdet 
sind. 
 
Welche Projekte sind besonders 
gefährdet?  
 
Danielzik: Die finanziell größten 
Probleme für den AG treten bei 
GU- Verträgen auf. Aufgrund der 
komplizierten Abläufe hinsichtlich 
Anwendung von VOB/ A und inter-
nen Abläufen sind Projekte  öffent-
licher AG besonders gefährdet. 
 
Was steht für die Beteiligten im 
Streitfall auf dem Spiel?  
 
Jagenburg: Der Auftraggeber ist 
immer in der besseren Situation: Er 
muss dem Unternehmer – falls die-
ser seinen Nachtragsanspruch auf-
grund akribischer Dokumentation 
belegen kann – das bezahlen, was 
diesem ohnehin zusteht. Die Wahr-
scheinlichkeit aber, dass eine sol-
che, den Anforderungen der 
Rechtsprechung genügende Do-
kumentation vorliegt, ist in der Re-
gel nicht sehr groß. Deshalb muss 
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der Unternehmer in vielen Fällen 
mit Einbußen rechnen, weil er sei-
ne Nachträge aus gestörtem Bau-
ablauf – wenn überhaupt – nur mit 
erheblichen Abstrichen durchset-
zen kann. 
 
Ist die Durchsetzung bzw. Ab-
wehr von Nachtragsforderungen 
eher ein baubetriebliches oder 
ein juristischen Problem?  
 
Jagenburg: Beide Seiten sind hier 
gefordert: Der Baupraktiker muss 
die tatsächlichen Voraussetzungen 
schaffen, um seine Nachtragsfor-
derung transparent und detailliert 
zu belegen. Der Baujurist muss 
möglichst schon im Rahmen des 
juristischen Projektmanagements, 
d.h. der baubegleitenden Rechts-
beratung darauf hinwirken, dass 
auch die formellen Anforderungen 
beachtet werden. Dass also z.B. 
vom Unternehmer Behinderungs-
anzeigen nach § 6 VOB/B und 
Mehrkostenankündigungen nach § 
2 Nr. 6 VOB/B erfolgen oder auch 
im Falle von Mehr- oder Minder-
mengen und bei vom AG verlang-
ten Leistungsänderungen Kalkula-
tionsnachweise beigebracht wer-
den können. Der Auftraggeber 
muss darauf achten, seinen Mitwir-
kungspflichten pünktlich nachzu-
kommen, damit nicht durch Nach-
lässigkeit auf diesem Gebiete Still-
standszeiten ausgelöst werden. 
 
Danielzik: Der Anspruch dem 
Grunde nach ist im Zweifel vom Ju-
risten zu bestimmen. Die Berech-
nung der Höhe nach ist nicht immer 
einfach, muss aber letztendlich 
vom Bauunternehmen erbracht und 
vom Auftraggeber bzw. dessen 
Vertretung geprüft und beauftragt 
bzw. bezahlt werden.  
 
 

Wo liegen die besonderen Her-
ausforderungen auf der juristi-
schen Seite?  
 
Jagenburg: Die Herausforderun-
gen auf juristischer Seite sind umso 
geringer, je eher der Jurist einge-
schaltet wird. Die rechtlichen Vor-
aussetzungen für die Geltendma-
chung von Nachtragsforderungen 
beim gestörten Bauablauf sind von 
der Rechtsprechung zwar klar defi-
niert, jedoch in der Baupraxis nur 
mit einem hohen Aufwand zu erfül-
len und nachträglich oft gar nicht 
mehr nachzuvollziehen. Deshalb ist 
es die besondere Aufgabe des 
Baujuristen, den hierfür notwendi-
gen Arbeitsaufwand während der 
Bauausführung zum einen so ge-
ring wie möglich, andererseits aber 
auch so effektiv zu gestalten, dass 
sich anschließend über den Nach-
trag nicht mehr vor Gericht gestrit-
ten werden muss. Das bestmögli-
che Ergebnis für beide Seiten lässt 
sich erzielen, wenn Baupraktiker 
und Baujurist rechtzeitig zusam-
menarbeiten. 
 
Und wo liegen die besonderen 
Herausforderungen für den Bau-
betriebler?  
 
Danielzik: Die rechtlichen Rah-
menbedingungen sind teilweise 
schwierig zu erfüllen und gehen, 
wenn es um den gestörten Bauab-
lauf geht, weit über das Maß einer 
normalen Bauabrechnung hinaus. 
Die Herausforderung liegt in der 
Überlagerung verschiedener Ein-
flüsse. Diese müssen einzeln her-
ausgerechnet werden und sind - je 
nach Störereignis - nach Ursache, 
Folge und Wirkung auf Kosten und 
Termine zu berechnen.  
 
Welche Reibungsverluste gibt es 
in der Praxis bei der Zusammen-
arbeit, an der Schnittstelle zwi-
schen Bauleuten und Juristen?  

Danielzik: Die größte Herausforde-
rung ist meines Erachtens die 
Kommunikation. Der ‚Baumensch‘ 
versteht nicht immer, was ein Bau-
jurist genau meint, d. h. er weiß 
nach einer juristischen Beratung 
nicht immer, was er wie aufstellen 
muss, damit seine berechtigten 
Forderungen durchsetzbar sind. 
Außerdem sind die notwendigen 
Nachweise teilweise kompliziert. 
Sie können unter anderem schon 
aus Zeitgründen nicht vom Baustel-
lenpersonal zusätzlich erbracht 
werden.  
 
Jagenburg: Ja. Das größte Prob-
lem stellt sich, wenn der Jurist zu 
sehr in theoretischen juristischen 
Erwägungen verharrt und der Prak-
tiker zu stark nur die technischen 
Seiten sieht. Ohne dass beide sich 
auch mit den Belangen der ande-
ren Seite zumindest im Ansatz ver-
traut machen, werden immer wie-
der lnformationsschwachstellen 
auftreten, die dann einen Erfolg 
sowohl in der Durchsetzung als 
auch in der Abwehr von Nachtrags-
forderungen mindern. Zwar muss 
oberstes Ziel immer sein, dass das 
Bauvorhaben rechtzeitig und man-
gelfrei fertiggestellt wird. Daneben 
aber muss auch so rationell und 
zeitsparend wie möglich eine ord-
nungsgemäße Dokumentation er-
folgen.  
 
Wie lässt sich das verbessern? 
Welche Wünsche haben hier die 
Bauleute an die Juristen …  
 
Danielzik: Enge und zeitnahe Ab-
stimmungen, damit unnötige Dop-
pelarbeit und unnötiger Zeitverzug 
vermieden werden kann. Es muss 
für alle Beteiligten klar geregelt 
sein, wer den Hut auf hat. Der Ju-
rist oder der Baubetriebler. Sofern 
ein Gerichtsverfahren vorbereitet 
wird, hat immer der Jurist den Hut 
auf und muss die Arbeit der Betei-
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ligten moderieren und zum Ergeb-
nis führen.  
 
… und die Juristen an die Bau-
praktiker?  
 
Jagenburg: Das ist nur zu un-
terstreichen: die enge und zeitnahe 
Abstimmung zwischen Bauprakti-
ker und Baujurist ist das A und O 
einer erfolgreichen Abwicklung. 
Möglicherweise haben hier große 
Unternehmen einen Vorteil, wenn 
sie über entsprechende Rechtsab-
teilungen verfügen, denen auch 
spezialisierte Baujuristen angehö-
ren. Anderenfalls empfiehlt es sich 
– insbesondere auch für mittel-
ständische Unternehmen – frühzei-
tig juristischen Rat einzuholen, da-
mit eine Rechtsposition nicht später 
an formalen Voraussetzungen 
scheitert. Insofern ist auch bei der 
Vorbereitung von Gerichtsverfah-
ren die Mitsprache des Bauprakti-
kers von ausschlaggebender Be-
deutung, denn ohne qualifizierte 
Informationen aus der Praxis des 
Bauvorhabens kann auch der beste 
Baujurist nichts werden. 
 
In Ihren gemeinsamen Semina-
ren bringen Sie die juristische 
mit der baupraktischen Sicht zu-
sammen. Wer besucht diese 
Seminare?  
 
Danielzik: Führungskräfte aus 
Bauunternehmen, Ingenieurbüros, 
öffentlichen und privaten Auftrag-
gebern, die Ergebnisverantwortung 
haben oder sich im Tagesgeschäft 
mit Abrechnungs- und Nachtrags-
fragen befassen.  
 
Jagenburg: Nicht verkehrt wäre 
es, wenn auch die mit der Kalkula-
tion betrauten Mitarbeiter der Bau-
unternehmen in verstärktem Um-
fang an den Seminaren teilnehmen 
würden, da gerade die Aufstellung 
und Transparenz der Vertragskal-

kulation oft für eine erfolgreiche 
Nachtragsgestaltung mitentschei-
dend ist. 
 
Welche Probleme brennen den 
Teilnehmern unter den Nägeln?  
 
Danielzik: Die Frage: Wie bekom-
me ich die Abrechnung bzw. den 
Nachtrag so hin, dass meine be-
rechtigten Vergütungsforderungen 
mit vertretbarem Aufwand erstellt, 
diese zeitnah beauftragt bzw. zeit-
nah und schnell in voller Höhe be-
zahlt werden.  
 
Jagenburg: Welche Möglichkeiten 
habe ich nach der Rechtsprechung 
der Obergerichte, damit ich die je-
weils günstigste Rechtsposition, die 
mir ein VOB/B-Vertrag bietet, opti-
mal erreichen kann? Welche 
„Fallstricke“ sind vorhanden, durch 
die ich bei Nichtbeachtung mögli-
cherweise auch nur formaler Erfor-
dernisse Nachteile erleiden werde? 
 
Was nehmen die Teilnehmer mit 
nach Hause?  
 
Danielzik: Unsere Hinweise, wie 
Baujuristen und Baubetriebler die 
Störungen in Bauabläufen bewer-
ten, welche baubetrieblichen und 
juristischen Grundlagen anzuwen-
den sind und auf welcher Grundla-
ge die Berechnung erfolgen muss, 
soll sie auch einer kritischen juristi-
schen Prüfung genügen.  
 
Jagenburg: Wir zeigen eine prakti-
kable Möglichkeit, Störungen im 
Bauablauf entsprechend den An-
forderungen der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung bereits während 
der Bauabwicklung und somit zeit-
nah transparent zu dokumentieren 
und damit späteren Streit über 
Nachträge möglichst gering zu hal-
ten. Bei einer solchen lückenlosen 
Darstellung der einzelnen Störfak-
toren hat sowohl der Auftraggeber 

nicht das Gefühl, vom Unternehmer 
‚über den Tisch gezogen‘ zu wer-
den als auch der Unternehmer die 
berechtigte Hoffnung, Nachtrags-
forderungen erfolgreich geltend 
machen zu können. Lange gericht-
liche Auseinandersetzungen kön-
nen damit im beiderseitigen Inte-
resse vermieden werden. 
 
Herr Danielzik, Sie nutzen für die 
hier angesprochenen Aufgaben 
im eigenen Haus, der J. Danielzik 
Baumanagement GmbH, die Pro-
jektmanagementlösung Asta 
Powerproject der Asta Develop-
ment GmbH. Sind Ihre Seminare 
produktspezifisch? 
 
Danielzik: Keineswegs. Wir präfe-
rieren Asta Powerproject im All-
tagsgeschäft, weil diese Lösung 
unserer Arbeitsweise am besten 
entspricht. Und wir nutzen die 
Software natürlich auch im Seminar 
zur Demonstration praktischer Bei-
spiele. Die von uns vorgestellten 
Methoden beruhen auch auf dem 
Einsatz einer professionellen Pro-
jektmanagement-Software. Das 
kann Powerproject sein oder eine 
andere Lösung mit vergleichbarer 
Leistungsstärke.  

Frau Jagenburg, Herr Danielzik, 
wir danken für das Gespräch. 

 
Das Gespräch führte Thomas Mer-
kel, Berlin im August 2011. 
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Die Referenten: 

 

 

 

Prof. Inge Jagenburg   
ist Rechtsanwältin der Sozietät Jagenburg ▪ Berding Rechtsanwälte, mit Büros in Köln, 
Berlin und Dresden und Leiterin des Arbeitskreises für Architekten-, Bau- und Umwelt-
recht. Sie ist ausgewiesene Expertin für die Durchsetzung von Vergütungs- und Scha-
densersatzforderungen aus Störungen im Bauablauf.   
 
www.jagenburgberding.de 

 

 

 

Prof. Dr.- Ing. Jürgen Danielzik  
ist als Geschäftsführender Gesellschafter der Danielzik Baumanagement GmbH in 
Gladbeck/Köln spezialisiert auf Baumanagementdienstleistungen für die Bau- und Im-
mobilienwirtschaft und Geschäftsführender Direktor des Instituts für Baubetrieb, Ver-
messung und Bauinformatik der FH Köln.   
 
www.danielzik-baumanagement.de 

 

 
 

 

 

Asta Fachseminare ‚Nachtragsforderungen aus Störungen im Bauablauf‘  
werden regelmäßig von Asta Development veranstaltet. Wie man Vergütungs- oder 
Schadensersatzforderungen aus Störungen im Bauablauf nach neuester Rechts-
prechung durchsetzt, ist das Thema dieser ganztägigen Praxisseminare für Fachin-
genieure und Architekten sowie für Projektverantwortliche und Führungskräfte bei Auf-
traggebern / Bauherren und Bauunternehmen. Prof. Inge Jagenburg und Prof. Dr.- Ing. 
Jürgen Danielzik erörtern im Seminar die notwendigen rechtlichen und organisatori-
schen Voraussetzungen, damit berechtigte Vergütungsansprüche richtig dargelegt, 
geprüft und unberechtigte Forderungen erfolgreich abgewehrt werden können.   
 
www.astadev.de 

 

 


